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An alle Lehrer, Erzieher und sonderpädagogischen Fachkräfte

hier:
Änderungen Thüringer Reisekostengesetz, Umzugskostengesetz und Trennungsgeldverordnung

Der Thüringer Landtag hat am 22. Dezember 2005 das Thüringer Haushaltsbegleitgesetz 2006/2007 verabschiedet.

Mit dem Gesetz erfolgten u. a. Neufassungen des Thüringer Reisekostengesetzes (ThürRKG), des Thüringer Umzugskostengesetzes (ThürUKG) und der Thüringer Trennungsgeldverordnung (ThürTGV), welche zum 01. Januar 2006 in Kraft getreten sind.

Die durch die Rechtsänderungen ergangenen wesentlichen Neuerungen sind im Folgenden dargestellt, dies entlässt den Einzelnen aber nicht aus der Verpflichtung sich über ihn betreffende rechtliche Bestimmungen jederzeit selbständig zu informieren.

Die ab dem 01. Januar 2006 ausschließlich zu nutzenden neuen Formulare für Dienstreisen, Abordnungen und Versetzungen sind auf der Homepage des Staatlichen Schulamtes Eisenach (www.schulamt-eisenach.de) abruf- und auch ausfüllbar.

Ausdrücklich wird hingewiesen, dass die Nutzung des privaten Kraftfahrzeuges aus erheblichen dienstlichen Gründen vor Antritt der Fahrt/Dienstreise zu beantragen ist. Für bestimmte wiederkehrende Dienstgeschäfte besteht die Möglichkeit einer pauschalen Anerkennung erheblicher dienstlicher Gründe.

Für die einzelne bzw. pauschale Anerkennung ist ausnahmslos das Staatliche Schulamt Eisenach in Person des für den jeweiligen Schulbereich verantwortlichen Referenten zuständig.

Zu beachten ist, dass die Anerkennung erheblicher dienstlicher Gründe oder die Genehmigung einer Dienstreise ohne die Entscheidung über beantragte erhebliche dienstliche Gründe durch den/die Schulleiter/in bzw. Stellvertreter/in zur Haftungsnahme entstehender Kosten führen kann.

Weiterhin gegeben ist die Möglichkeit und Verpflichtung für dienstlich veranlasste Reisen bei Benutzung der Deutschen Bahn den Großkundenrabatt (GKR) zu nutzen. Dabei ist an den Schaltern der Deutschen Bahn die Kundennummer für die Schulämter Thüringens anzugeben.

Kundennummer Schulämter Thüringen:

22 00 0 36

Fahrtkosten aus Anlass einer Abordnung und Versetzung sind wie bisher mittels Trennungsgeldanträgen beim Staatlichen Schulamt Stadtroda abzurechnen.
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